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 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Täterverantwortung

 A.  Problem und Ziel

 Die  Täterarbeit  stellt  ein  wichtiges  Element  zur  Verbesserung  der  Gewaltpräven-
 tion  und  des  Opferschutzes  dar.  Sie  wird  im  Bereich  der  Bekämpfung  häuslicher
 Gewalt  als  Bestandteil  einer  Interventionskette  aufgefasst  und  richtet  sich  im
 Wesentlichen  an  Männer,  die  gegenüber  ihren  (ehemaligen)  Partnerinnen  ge-
 walttätig geworden  sind.

 Im  Rahmen  strukturierter  Täterprogramme  sollen  Verhaltens-  und  Wahrneh-
 mungsänderungen  auf  Täterseite  bewirkt  werden.  Ihnen  soll  zur  Vermeidung
 neuerlicher  Gewalttaten  die  Fähigkeit  zur  Verantwortungsübernahme  und  zur
 Selbstkontrolle vermittelt werden.

 Ziel  des  Entwurfs  ist  die  Verbesserung  und  Erweiterung  der  Möglichkeiten,
 Straftäter  über  staatsanwaltschaftliche  oder  gerichtliche  Weisungen  im  Rahmen
 von  Ermittlungs-  bzw.  Strafverfahren  qualifizierten  Täterprogrammen  zuzuwei-
 sen  und  ihnen  dadurch  die  genannten  Fähigkeiten  zu  vermitteln.  Da  der  auf  die
 Vermittlung  dieser  Fähigkeiten  gerichtete  Ansatz  auch  über  den  Kontext  der
 Arbeit  mit  Tätern  häuslicher  Gewalt  hinaus  einen  effektiven  Beitrag  zum  Opfer-
 schutz  leisten  kann,  sollen  die  Verbesserungen  nicht  von  vornherein  auf  diesen
 Bereich  beschränkt  werden,  sondern  auch  bei  anderen  diese  Ziele  verfolgenden
 Täterprogrammen zum Tragen kommen.

 Oftmals  scheitert  die  Zuweisung  geeigneter  Täter  an  rechtlichen  Gegebenheiten,
 obwohl  die  Absolvierung  eines  Täterprogramms  im  konkreten  Einzelfall  eine
 besonders  erfolgversprechende  und  angemessene  Maßnahme  zur  effektiven
 Reaktion auf straffälliges Verhalten wäre:

 –  Besondere  praktische  Bedeutung  kommt  der  Erteilung  von  Weisungen  im
 Rahmen  einer  vorläufigen  Einstellung  gemäß  §  153a  der  Strafprozessord-
 nung  (StPO)  zu.  Die  für  den  Fall  der  Nichterfüllung  drohende  Anklage  oder
 Verurteilung  motiviert  namentlich  bislang  nicht  vorbelastete  Täter  in  beson-
 derem Maße zu einer Teilnahme an entsprechenden Programmen.

 Allerdings  steht  der  Zuweisung  regelmäßig  die  in  §  153a  Abs.  1  Satz  3  StPO
 zur  Erfüllung  von  Weisungen  vorgesehene  Sechsmonatsfrist  entgegen.  Denn
 dieser  für  die  Durchführung  eines  Täterprogramms  zur  Verfügung  stehende
 Zeitrahmen  lässt  sich  nicht  mit  den  bundesweiten  Qualitätsstandards  der
 Bundesarbeitsgemeinschaft  „Täterarbeit  Häusliche  Gewalt“  („Standards  und
 Empfehlungen  für  die  Arbeit  mit  männlichen  Tätern  im  Rahmen  von  inter-
 institutionellen  Kooperationsbündnissen  gegen  Häusliche  Gewalt“  vom
 11.  Mai  2007)  in  Einklang  bringen.  Diese  sehen  ein  mindestens  sechsmona-
 tiges Programm zuzüglich Aufnahmeverfahren und Follow-Up vor.
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–  Darüber  hinaus  ist  die  Anweisung  der  Teilnahme  an  einem  Täterprogramm
 nicht  in  dem  in  §  59a  Abs.  2  des  Strafgesetzbuchs  (StGB)  enthaltenen  ab-
 schließenden  Katalog  der  möglichen  Auflagen  und  Weisungen  bei  einer  Ver-
 warnung  mit  Strafvorbehalt  aufgeführt.  Sie  lässt  sich  in  aller  Regel  insbeson-
 dere  nicht  unter  die  Anweisung,  sich  einer  ambulanten  Heilbehandlung  zu
 unterziehen, subsumieren.

 Insofern  besteht  eine  Regelungslücke,  weil  das  Instrumentarium  der  Verwar-
 nung  mit  Strafvorbehalt  im  Einzelfall  gerade  für  die  in  Rede  stehende  Klien-
 tel  besonders  geeignet  sein  kann.  Gegenüber  der  Einstellung  gemäß  §  153a
 StPO  hat  sie  den  Vorteil,  dass  mit  ihr  eine  gerichtliche  Schuldfeststellung  ein-
 hergeht, die ihrerseits dem Opfer Genugtuung verschaffen kann.

 B.  Lösung

 Im  Interesse  eines  wirkungsvollen  Opferschutzes  sieht  der  Entwurf  die  Auswei-
 tung  der  Möglichkeiten  justizieller  Zuweisungen  von  geeigneten  Personen  zu
 Täterprogrammen  vor.  Es  werden  in  zweierlei  Hinsicht  Optionen  für  eine  ange-
 messene,  nachhaltige  und  effiziente  staatliche  Reaktion  auf  straffälliges  Verhal-
 ten geschaffen:

 –  Die  in  §  153a  StPO  vorgesehene  Frist  zur  Erfüllung  von  Auflagen  und  Wei-
 sungen  wird  für  den  Fall  der  Weisung,  an  einem  Täterprogramm  teilzuneh-
 men, auf bis zu ein Jahr erweitert.

 –  Der  Katalog  der  im  Falle  einer  Verwarnung  mit  Strafvorbehalt  möglichen
 Anweisungen  in  §  59a  StGB  wird  um  die  Möglichkeit  der  Weisung,  an  einem
 Täterprogramm teilzunehmen, ergänzt.

 C.  Alternativen

 Keine

 D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

 Keine

 E.  Sonstige Kosten

 Keine

 F.  Auswirkungen

 Die  vorgesehenen  Gesetzesänderungen  unterscheiden  nicht  zwischen  Frauen
 und  Männern.  Soweit  erwartet  werden  kann,  dass  auf  Grund  ihrer  häufigeren  Tä-
 terschaft  mehr  Männern  als  Frauen  die  Weisung,  an  einem  Täterprogramm  teil-
 zunehmen,  erteilt  werden  wird,  trägt  dies  gerade  auch  dem  besonderen  Schutz-
 bedürfnis weiblicher Opfer Rechnung.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Täterverantwortung

 Vom …
 Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

 Artikel 1

 Änderung der Strafprozessordnung

 §  153a  Abs.  1  der  Strafprozessordnung  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  vom  7.  April  1987  (BGBl.  I  S.  1074,
 1319),  die  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie
 folgt geändert:

 1.  Satz  2 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  5  wird  nach  dem  Wort  „erstreben,“  das
 Wort „oder“ gestrichen.

 b)  Nach  Nummer  5  wird  folgende  Nummer  6  eingefügt:

 „6.  an einem Täterprogramm teilzunehmen oder“.

 c)  Die bisherige Nummer  6 wird Nummer  7.

 2.  In  Satz  3  wird  die  Angabe  „Nr.  1  bis  3,  5  und  6“  durch  die
 Angabe  „Nr.  1  bis  3,  5  und  7“  und  die  Angabe  „Nr.  4“
 durch die Angabe „Nr.  4 und 6“ ersetzt.

 3.  In  Satz  7  wird  die  Angabe  „Nr.  1  bis  5“  durch  die  Angabe
 „Nr.  1 bis 6“ ersetzt.

 Artikel 2

 Änderung des Strafgesetzbuchs

 §  59a  Abs.  2  des  Strafgesetzbuchs  in  der  Fassung  der  Be-
 kanntmachung  vom  13.  November  1998  (BGBl.  I  S.  3322),
 das  zuletzt  durch  …  geändert  worden  ist,  wird  wie  folgt  ge-
 ändert:

 1.  Satz  1 wird wie folgt geändert:

 a)  In  Nummer  4  wird  nach  dem  Wort  „unterziehen“  das
 Wort „oder“ durch ein Komma ersetzt.

 b)  Nach  Nummer  4  wird  folgende  Nummer  5  eingefügt:

 „5.  an einem Täterprogramm teilzunehmen oder“.

 c)  Die bisherige Nummer  5 wird Nummer  6.

 2.  In  Satz  2  Halbsatz  2  wird  die  Angabe  „Nr.  3  bis  5“  durch
 die Angabe „Nr.  3 bis  6“ ersetzt.

 Artikel 3

 Inkrafttreten

 Dieses  Gesetz  tritt  am  Tag  nach  seiner  Verkündung  in
 Kraft.
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Begründung
 A.  Allgemeines

 Der  Entwurf  bezweckt  im  Interesse  eines  nachhaltigen  Op-
 ferschutzes  die  Verbesserung  und  Erweiterung  der  Möglich-
 keiten,  Straftäter  durch  justizielle  Weisungen  im  Rahmen
 von  Ermittlungs-  bzw.  Strafverfahren  qualifizierten  Täter-
 programmen  zuzuweisen  und  ihnen  dadurch  Fähigkeiten  zur
 Verantwortungsübernahme  und  zur  Selbstkontrolle  ihres
 Verhaltens zu vermitteln.

 Täterarbeit  verfolgt  als  elementarer  Baustein  zur  Verbesse-
 rung  der  Gewaltprävention  und  damit  zugleich  des  Opfer-
 schutzes  das  Ziel,  Verhaltens-  und  Wahrnehmungsänderun-
 gen  zu  bewirken,  um  neuerliche  Gewalttaten  zu  verhindern.
 Sie  wird  im  Bereich  der  Bekämpfung  häuslicher  Gewalt  als
 Bestandteil  der  erforderlichen  Interventionskette  aufgefasst
 und  richtet  sich  im  Wesentlichen  an  Männer,  die  gegenüber
 ihren  (ehemaligen)  Partnerinnen  gewalttätig  geworden  sind.

 In  den  „Standards  und  Empfehlungen  für  die  Arbeit  mit
 männlichen  Tätern  im  Rahmen  von  interinstitutionellen
 Kooperationsbündnissen  gegen  Häusliche  Gewalt“  der  Bun-
 desarbeitsgemeinschaft  „Täterarbeit  Häusliche  Gewalt“  vom
 11.  Mai  2007  (im  Folgenden:  Qualitätsstandards)  wird  der
 Begriff  des  Täterprogramms  unter  Nummer  3  als  „gewalt-
 zentriertes  und  konfrontatives  Unterstützungs-  und  Bera-
 tungsangebot  zur  Verhaltensänderung  für  gewalttätige  Män-
 ner“  definiert;  dabei  werden  gemäß  Nummer  3.9  dieser
 Standards  „vielfältige  pädagogisch-therapeutische  Ansätze,
 Konzeptionen und Methoden“ verfolgt.

 In  dem  Aktionsplan  II  der  Bundesregierung  zur  Bekämpfung
 von  Gewalt  gegen  Frauen  (Bundestagsdrucksache  16/6584
 vom  28.  September  2007)  wird  hierzu  unter  Nummer  2.6
 ausgeführt,  dass  die  Forschungsergebnisse  der  wissenschaft-
 lichen  Begleitung  der  Interventionsprojekte  gegen  häusliche
 Gewalt  (WiBIG)  „bestätigen,  dass  Täterarbeit  im  Kontext
 von  Interventionsprojekten  eine  sinnvolle  Maßnahme  für  ge-
 walttätige  Männer  ist“;  die  Bundesregierung  bezeichnet  die
 Täterarbeit  ausdrücklich  als  „sinnvolle  Ergänzung  zu  ande-
 ren  Maßnahmen  und  Angeboten  gegen  häusliche  Gewalt,
 wenn  die  Arbeit  spezifizierten  Qualitätsstandards  ent-
 spricht“.

 In  ihrem  Aktionsplan  II  weist  die  Bundesregierung  unter
 Nummer  2.6  einerseits  auf  die  große  praktische  Bedeutung
 der  Zuweisung  der  Täter  an  die  betreffenden  Stellen  im  Rah-
 men  von  Weisungen  nach  §  153a  StPO,  andererseits  aber
 auch auf die bundesweiten Qualitätsstandards hin.

 Problematisch  ist  die  Divergenz  der  in  den  Qualitätsstan-
 dards  vorgesehenen  zeitlichen  Vorgaben  für  die  Absolvie-
 rung  eines  qualifizierten  Täterprogramms  einerseits  und  die
 für  die  Erfüllung  einer  entsprechenden  Weisung  gesetzlich
 zur Verfügung stehende Sechsmonatsfrist andererseits.

 In  Nummer  3.3  der  Qualitätsstandards  wird  betont,  dass  die
 „zeitliche  Dauer  und  Prozesshaftigkeit  von  Täterprogram-
 men  […]  von  zentraler  Bedeutung  für  das  Erreichen  nach-
 haltiger  Verhaltensänderung“  ist;  danach  soll  „sich  ein  Täter-
 programm  mindestens  über  einen  Zeitraum  von  sechs
 Monaten  zuzüglich  Aufnahmeverfahren  und  Follow-Up  er-
 strecken“.

 Die  Bundesregierung  betont  in  ihrem  Aktionsplan  II  unter
 Nummer  2.6  das  Bedürfnis  für  qualifizierte  Täterprogramme
 sowie deren Nutzung „in allen geeigneten Fällen“.

 Insofern  gilt  es  nicht  nur,  die  Möglichkeiten  der  Weisung  ge-
 mäß  §  153a  StPO  und  –  für  den  Fall  einer  Verurteilung  zu
 einer  Freiheitsstrafe  auf  Bewährung  –  gemäß  §  56c  StGB
 auszuschöpfen.  Vielmehr  ist  es  im  Interesse  eines  effektiven
 Opferschutzes  einerseits  sowie  der  individuell  angemesse-
 nen  Einwirkung  auf  den  Täter  andererseits  erforderlich,  das
 Instrumentarium  der  Täterprogramme  auch  im  Rahmen  von
 Weisungen  bei  einer  Verwarnung  mit  Strafvorbehalt  nutzbar
 zu machen.

 Mit  Blick  auf  den  Opferschutz  ist  die  Durchführung  eines
 Täterprogramms  im  Rahmen  einer  Weisung  oftmals  erfolg-
 versprechender  als  die  im  Einzelfall  unter  Umständen  in  Be-
 tracht  kommende  Auferlegung  einer  Geldbuße  oder  die  Ver-
 urteilung  zu  einer  Geldstrafe,  weil  der  Täter  nachhaltig
 gezwungen  wird,  sich  mit  seiner  Tat  auseinanderzusetzen
 und  die  Verantwortung  hierfür  zu  übernehmen.  Da  dies  nicht
 nur  für  Täter  häuslicher  Gewalt  gilt,  sollen  die  Verbesserun-
 gen  nicht  auf  Programme  in  diesem  Bereich  beschränkt  wer-
 den,  sondern  im  Interesse  eines  effektiven  Opferschutzes
 auch  bei  anderen  –  die  genannten  Ziele  verfolgenden  –
 Täterprogrammen zum Tragen kommen.

 Vor  diesem  Hintergrund  sieht  der  Entwurf  zur  Stärkung  der
 Täterverantwortung  die  Schaffung  zusätzlicher  Optionen  für
 die  Staatsanwaltschaften  und  Gerichte  vor,  um  angemessen
 und  effektiv,  weil  zielgenau,  nachhaltig  und  individuell  auf
 die  Persönlichkeit  des  Täters  gerichtet,  auf  strafbares  Fehl-
 verhalten reagieren zu können:

 –  Die  in  §  153a  StPO  vorgesehene  Frist  zur  Erfüllung  von
 Auflagen  und  Weisungen  wird  für  den  Fall  der  Weisung,
 an  einem  Täterprogramm  teilzunehmen,  auf  bis  zu  ein
 Jahr erweitert.

 –  Der  Katalog  der  im  Falle  einer  Verwarnung  mit  Strafvor-
 behalt  möglichen  Anweisungen  in  §  59a  StGB  wird  um
 die  Möglichkeit  der  Weisung,  an  einem  Täterprogramm
 teilzunehmen, ergänzt.

 B.  Zu den einzelnen Vorschriften

 Zu Artikel 1  (Änderung der Strafprozessordnung)

 Zu den Nummern 1 und 2  (§  153a Abs.  1 Satz  2
 Nr.  6 – neu –, Satz  3 StPO)

 Durch  die  Änderung  von  §  153a  Abs.  1  Satz  2  und  3  StPO
 wird  die  Möglichkeit  eröffnet,  dem  Täter  die  Teilnahme  an
 einem  Täterprogramm  für  die  Dauer  von  bis  zu  einem  Jahr
 aufzugeben.  Dies  wird  den  bundesweiten  Qualitätsstandards
 der  Bundesarbeitsgemeinschaft  „Täterarbeit  Häusliche  Ge-
 walt“  und  dem  Bedürfnis  einer  Prozesshaftigkeit  von  Täter-
 programmen  für  das  Erreichen  nachhaltiger  Verhaltensände-
 rung  gerecht.  Die  Änderung  gewährleistet  zudem  eine
 hinreichende  Flexibilität,  um  den  Besonderheiten  örtlicher
 Programme  sowie  etwa  Fällen,  in  denen  die  Aufnahme  in  ein
 entsprechendes  Programm  eines  gewissen  Vorlaufs  bedarf,
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Rechnung  zu  tragen.  Zudem  ermöglicht  sie  eine  –  dem  Op-
 ferschutz  zugute  kommende  –  längerfristige  und  damit  nach-
 haltigere  Einwirkung  auf  die  Lebens-  und  Verhaltensweisen
 des Täters.

 Andere  Lösungen  kommen  demgegenüber  nicht  in  Betracht:

 –  Eine  Verkürzung  der  Täterprogramme  würde  dem  Zweck
 der  qualifizierten  prozesshaften  und  hierdurch  nachhalti-
 gen Täterarbeit zuwiderlaufen.

 –  Die  Beschränkung  auf  die  Möglichkeit,  eine  Weisung  zur
 Teilnahme  für  die  Dauer  von  bis  zu  sechs  Monaten  zu  er-
 teilen,  ohne  dass  die  vollständige  Absolvierung  des  Pro-
 gramms  in  dieser  Frist  zu  bewirken  wäre,  würde  neben
 diesem  Zweck  auch  dem  öffentlichen  Interesse  an  einer
 angemessenen  Reaktion  zuwiderlaufen.  Denn  hiernach
 könnte  die  vollständige  Absolvierung  eines  Täterpro-
 gramms  weder  kontrolliert  noch  der  Täter  (nach  Ablauf
 der  Frist  und  endgültiger  Einstellung  des  Verfahrens)
 hierzu  angehalten  werden.  Schließlich  wäre  es  dem  Opfer
 kaum  zu  vermitteln,  dass  der  Täter  das  Programm  nach
 wenigen Monaten folgenlos abbrechen könnte.

 –  Zwar  ist  nach  §  153a  Abs.  1  Satz  4  StPO  die  –  einmalige
 nachträgliche  –  Verlängerung  der  Frist  um  drei  Monate
 möglich.  Allerdings  dürfen  Gericht  und  Staatsanwalt-
 schaft  bei  der  Bemessung  der  angemessenen  Frist  zur  Er-
 füllung  einer  Auflage  oder  Weisung  nicht  von  vornherein
 stets  auf  diese  Möglichkeit  abzielen.  Das  in  §  153a
 Abs.  1  Satz  3  und  4  StPO  zum  Ausdruck  kommende
 Regel-Ausnahme-Verhältnis  darf  nicht  konterkariert  wer-
 den.  Die  einmalige  Verlängerungsmöglichkeit  trägt  dem
 Bedürfnis  Rechnung,  im  Zeitpunkt  der  Erteilung  einer
 Auflage  oder  Weisung  nicht  vorhergesehene  Entwicklun-
 gen  berücksichtigen  zu  können.  Gerade  bei  der  Weisung,
 an  einem  länger  angelegten  strukturierten  Programm  teil-
 zunehmen,  bedarf  es  der  Flexibilität,  um  auf  von  dem
 Täter  nicht  zu  vertretende  bzw.  für  die  Staatsanwaltschaft
 oder  das  Gericht  zunächst  nicht  vorhersehbare  Umstände
 reagieren  zu  können,  wie  etwa  längere  Wartezeiten  für
 die  Teilnahme  an  einem  Programm  oder  krankheitsbe-
 dingte  Fehlzeiten  des  Täters  während  der  Durchführung
 des  Programms.  Daher  verbietet  es  sich,  bei  der  Fristbe-
 messung  schon  im  Einstellungszeitpunkt  auf  die  für  Aus-
 nahmefälle  vorgesehene  nachträgliche  Verlängerung  zu
 spekulieren.

 Zu Nummer  3  (§  153a Abs.  1 Satz  7 StPO)

 Nach  der  Verweisung  in  §  153a  Abs.  1  Satz  7  auf  §  153
 Abs.  1  Satz  2  StPO  bedarf  es  –  wie  bei  den  Auflagen  und
 Weisungen  gemäß  §  153a  Abs.  1  Nr.  1  bis  5  StPO  –  bei  einer
 Einstellung  des  Verfahrens  durch  die  Staatsanwaltschaft
 (nur)  dann  nicht  der  Zustimmung  des  Gerichts,  wenn  die  zu
 Grunde  liegende  Tat  ein  Vergehen  ist,  das  nicht  mit  einer  im
 Mindestmaß  erhöhten  Strafe  bedroht  ist  und  bei  dem  die
 durch die Tat verursachten Folgen gering sind.

 Zu Artikel 2  (Änderung des Strafgesetzbuchs)

 Zu Nummer  1  (§  59a Abs.  2 Satz  1 Nr.  5 – neu –, Satz  2
 StGB)

 Die  Änderung  des  §  59a  Abs.  2  Satz  1  StGB  eröffnet  die
 Möglichkeit,  auch  im  Falle  einer  Verwarnung  mit  Strafvor-
 behalt  dem  Täter  die  Weisung,  an  einem  Täterprogramm  teil-
 zunehmen,  erteilen  zu  können.  Sie  erweitert  das  Spektrum
 der  individuell  angemessenen  und  zielgenauen  Reaktions-
 möglichkeiten  um  eine  wichtige  Option,  die  es  ermöglicht,
 sowohl  den  Opferbelangen  als  auch  der  individuellen  Per-
 sönlichkeit  und  der  Schuld  auf  Täterseite  hinreichend  ge-
 recht zu werden.

 Die  neu  einzuführende  Weisungsmöglichkeit  fügt  sich  har-
 monisch  in  das  Konzept  der  bereits  bestehenden  Anwei-
 sungsalternativen  ein  (insbesondere  die  Möglichkeiten  den
 Täter  anzuweisen,  sich  darum  zu  bemühen,  einen  Ausgleich
 mit  dem  Verletzten  zu  erreichen  oder  den  Schaden  wieder-
 gutzumachen,  sich  einer  ambulanten  Heilbehandlung  zu  un-
 terziehen oder an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen).

 Zu Nummer  2  (§  59a Abs.  2 Satz  2 Halbsatz  2 StGB)

 Es handelt sich um eine Folgeänderung.

 Nach  §  59a  Abs.  2  Satz  2  Halbsatz  2  StGB  darf  die  Weisung,
 an  einem  Täterprogramm  teilzunehmen  –  wie  auch  bei  den
 schon  bisher  in  §  59a  Abs.  2  Satz  1  Nr.  3  bis  5  StGB  genann-
 ten  Auflagen  und  Weisungen  –,  nicht  außer  Verhältnis  zur
 Bedeutung der vom Täter begangenen Tat stehen.

 Zu Artikel 3  (Inkrafttreten)

 Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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Anlage 2
 Stellungnahme der Bundesregierung
 Die  Bundesregierung  nimmt  zum  Gesetzentwurf  des  Bun-
 desrates wie folgt Stellung:

 Täterorientierte  Maßnahmen  wie  die  Teilnahme  an  einem  so-
 zialen  Trainingskurs,  namentlich  einem  sogenannten  „Täter-
 programm“,  können  nach  den  ersten  hierzu  vorliegenden
 bundesweiten  Erkenntnissen  einen  wichtigen  Beitrag  zur  Re-
 sozialisierung  des  Täters  und  damit  zur  Gewaltprävention
 und  zum  Opferschutz  darstellen  (vgl.  Aktionsplan  II  der  Bun-
 desregierung  zur  Bekämpfung  von  Gewalt  gegen  Frauen,
 Bundestagsdrucksache  16/6584,  S.15).  Die  Bundesregierung
 ist  offen  für  Initiativen,  die  diese  wichtigen  Anliegen  in  sach-
 gerechter Weise fördern.

 Zwar  dürfte  es  schwierig  sein,  bereits  jetzt  den  konkreten  Be-
 darf  für  entsprechend  langfristige  Weisungen  und  deren  Wir-
 kungen  genau  zu  benennen,  da  „Täterprogramme“  nament-
 lich  im  Zusammenhang  mit  häuslicher  Gewalt  in  Deutsch-
 land  ein  relativ  neues  Arbeitsfeld  darstellen  und  bislang  erst
 einige  wenige  Einrichtungen  auf  mehrere  Jahre  Erfahrung
 zurückblicken  können  (vgl.  Bundestagsdrucksache  16/6584
 a.  a.  O.).  Die  vorgeschlagene  Erweiterung  der  entsprechen-
 den  Weisungsmöglichkeiten  würde  jedoch  den  Spielraum
 eröffnen,  die  ersten  positiven  Erfahrungen  mit  diesen  Pro-
 grammen zu verifizieren und gegebenenfalls auszubauen.

 Im  Rahmen  des  §  153a  StPO  eröffnet  das  geltende  Recht  be-
 reits  die  Möglichkeit,  dem  im  Gesetzentwurf  des  Bundes-
 rates  angesprochenen  Täterkreis  eine  entsprechende  Weisung
 zu  erteilen.  Hiervon  wird  in  der  Praxis  auch  zunehmend  Ge-
 brauch  gemacht  (Bundestagsdrucksache  16/6584  a.  a.  O.).
 Allerdings  muss  diese  Weisung  grundsätzlich  binnen  sechs
 Monaten  erfüllt  werden.  Soweit  der  Gesetzentwurf  aus
 einem  gesehenen  praktischen  Bedürfnis  heraus  –  etwa,  wenn
 ein  Teilnehmerplatz  nicht  zeitnah  zur  Verfügung  steht,  der
 Einstieg  in  eine  laufende  Maßnahme  konzeptionell  nicht
 vorgesehen  ist  oder  wenn  die  Kurse  länger  als  sechs  Monate
 dauern  –  diese  Frist  auf  ein  Jahr  verlängern  will,  ist  diese
 Überlegung  nicht  von  der  Hand  zu  weisen.  Die  Bundesregie-

 rung  gibt  jedoch  zu  bedenken,  dass  eine  Fristverlängerung
 im  Spannungsverhältnis  zum  Grundgedanken  des  §  153a
 StPO  steht,  innerhalb  überschaubarer  Fristen  eine  Entschei-
 dung  darüber  herbeizuführen,  ob  das  Verfahren  fortgeführt
 oder endgültig eingestellt wird.

 Bei  der  Verwarnung  mit  Strafvorbehalt  nach  §  59a  StGB
 sieht  das  geltende  Recht  bislang  eine  entsprechende  Wei-
 sung  nicht  vor,  weshalb  hier  noch  keine  konkreten  Erfahrun-
 gen  mit  diesem  Instrument  vorliegen  können.  Hier  gilt  daher
 erst  recht,  dass  eine  entsprechende  Erweiterung  zumindest
 Gelegenheit  böte,  die  oben  erwähnten  positiven  Erkennt-
 nisse  auch  auf  diesen  Bereich  auszudehnen.  Gleichzeitig
 könnte  die  Öffnung  dazu  beitragen,  die  Anwendung  dieses
 Rechtsinstruments  weiter  zu  fördern  (vgl.  bereits  Artikel  22
 Nr.  5  und  6  des  2.  Justizmodernisierungsgesetzes  vom
 22.  Dezember  2006,  BGBl.  I  S.  3416  sowie  Bundestags-
 drucksache  16/3038,  S.  59),  zumal  die  hiermit  verbundene
 gerichtliche  Schuldfeststellung  dem  Genugtuungsinteresse
 des  Opfers  in  der  Regel  stärker  Rechnung  tragen  kann  als
 eine Verfahrenseinstellung nach §  153a StPO.

 Zur  Begrifflichkeit  weist  die  Bundesregierung  abschließend
 darauf  hin,  dass  der  Begriff  „Täterprogramm“  auf  einen  Vor-
 schlag  der  Bundesarbeitsgemeinschaft  „Täterarbeit  bei  häus-
 licher  Gewalt“  als  feststehender  Fachbegriff  zurückzuführen
 ist  und  sich  daher  konkret  auf  diesen  Täterkreis  bezieht.  Ab-
 gesehen  davon,  dass  sich  mit  Blick  auf  noch  nicht  verurteilte
 Personen  die  Bezeichnung  „Täter“  verbietet,  zielt  der  Ent-
 wurf  des  Bundesrats  nach  seiner  Begründung  gerade  auch
 darauf  ab,  außerhalb  spezifischer  Taten  von  häuslicher  Ge-
 walt  angesiedelte  qualifizierte  Programme  zu  erfassen,  die
 auf  eine  Wahrnehmungs-  und  Verhaltensänderung  und  bes-
 sere  Selbstkontrolle  gewalttätiger  Straftäter  abzielen.  Die
 Bundesregierung  hält  es  daher  für  sachgerecht,  eine  allge-
 meinere  Formulierung  zu  verwenden.  Dabei  wäre  etwa  an
 den  bereits  in  §  10  Abs.  1  Nr.  6  JGG  eingeführten  Begriff
 des „sozialen Trainingskurses“ zu denken.
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